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Sitzung des Bau- und Grundstücksausschusses 

Die Mitglieder des Bau- und Grundstücksausschusses treten am  

 
Montag, 28. Oktober 2019, 15 Uhr, 

Rathaus, Sitzungszimmer 1, 
 
zu einer öffentlichen/nichtöffentlichen Sitzung zusammen. 

T a g e s o r d n u n g: 

Öffentliche Sitzung 
 

1. Machbarkeitsstudie Seilbahn 2016 
2. Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 648 "Hochhaus Berliner Platz"; erneuter 

Offenlagebeschluss 
3. FNP-Teiländerung Nr. 31 "Luitpoldstraße Nord"; Aufstellungsbeschluss 
4. Bebauungsplan 667 "Luitpoldstraße Nord"; erneuter Aufstellungsbeschluss 
5. Bebauungsplan Nr. 671 "Friedrichstraße 87 - 89"; Aufstellungsbeschluss 
6. Erweiterung der BBS SGH Anna Freud; Sachstandsbericht Planungskonzept 
7. Übernahme einer Kälteerzeugungsanlage von TWL zur Kälteversorgung des 

Wilhelm-Hack-Museum - Genehmigung der Maßnahme 
8. Ausbau der Muldenstraße östl. der Ruthengewannstraße; Genehmigung der 

Maßnahme 
9. Anpassung des Pachtzinses in den Grabelandparzellen 
10. Anpassung des Pachtzinses bei den Kleingartenanlagen 
11. Initiative Modellregion 365-Euro-Ticket 
12. Rad- und Fußverkehrsbrücke zwischen Mannheim und Ludwigshafen - 

Konzeptvorstellung 
13. Einleitung des Verfahrens zur Teiländerung des Flächennutzungsplans - 

Ausweisung der Fläche "Nördlich A 650" in Ruchheim als "landwirtschaftliche 
Fläche" 

14. Dimensionierung der künftigen Stadtstraße 
15. Erweiterung und Erhöhung der Brandschutztechnischen Prüfung von 

Feuerlöschanlagen gemäß LVO, mit geschätzten Kosten in Höhe von 250.000,00 
EUR und Vergabe an die Firma Total Feuerschutz GmbH - Maßnahme- und 
Vergabeentscheidung 

 



In der nichtöffentlichen Sitzung werden Vergabeentscheidungen, Satzungsangelegenheiten, 
Grundstücksangelegenheiten behandelt. 
 
Ludwigshafen am Rhein, 24.10.2019 
 
gez. 
Jutta Steinruck 
Oberbürgermeisterin 
 
 
 

Sitzung des Umweltausschusses 

Die Mitglieder des Umweltausschusses treten am  

 
Mittwoch, 30. Oktober 2019, 16 Uhr, 

im Rathaus, Sitzungszimmer 1, 
 
zu einer öffentlichen zusammen. 

T a g e s o r d n u n g: 

Öffentliche Sitzung 
 

1. Solarkataster 
2. Elektromobilitätskonzept 
3. Klimafreundliche Mitarbeitermobilität 
4. Stadtradeln 
5. Antrag der Stadtratsfraktion Die Grünen im Rat; Baumschutzplan für Ludwigshafen 
6. Antrag Stadtratsfraktion Die Grünen; Erweiterung Klimagutachten um 

Klimafolgeabschätzung 
7. Antrag der CDU-Stadtratsfraktion; Beschluss und Resolution für eine 

"Ludwigshafener Offensive für Klima und Energie" 
8. Antrag der Fraktion GRÜNE und Piraten Ludwigshafen im Stadtrat; Resolution zur 

Klimaoffensive 
9. Antrag; Wildblumenwiesen (Magerwiesenflächen) in Ludwigshafen 
10. Antrag der SPD Stadtratsfraktion; Klimaoffensive mit konkreten Maßnahmen 

ergreifen 
11  Anfrage der Fraktion im Stadtrat Grüne Ludwigshafen und Piraten 
 
Ludwigshafen am Rhein, 24.10.2019 
 
gez. 
Klaus Dillinger 
Ortsvorsteher/in 
 
 
 

Bebauungsplan wird rechtskräftig; 
Bebauungsplan Nr. 663 „Zwischen Wormser Straße und Alter Frankenthaler Weg“; 

Stadtteil: Oggersheim 
 
Der Stadtrat der Stadt Ludwigshafen am Rhein hat in seiner Sitzung am 23.09.2019 den Bebauungsplan Nr. 
663 „Zwischen Wormser Straße und Alter Frankenthaler Weg“ gemäß § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) als Satzung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von 1,16 ha und ergibt sich aus dem beigefügten Lageplan. Das 
Plangebiet wird begrenzt: 
  



im Norden: durch das Flurstück Nr. 491/5 der Gemarkung Oggersheim, 
im Osten: durch die Wormser Straße, 
im Süden: durch das Flurstück Nr. 308/3 der Gemarkung Oggersheim sowie 
im Westen: durch den Alten Frankenthaler Weg. 
 
Der Bebauungsplan wird durch diese amtliche Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Verbindung 
mit § 88 Abs. 6 Landesbauordnung rechtsverbindlich. Er kann zusammen mit der Begründung während der 
Dienststunden bei der Stadtplanung, Rathaus, Rathausplatz 20, 3.OG, Raum 301, von jedem eingesehen 
werden. Sofern in den textlichen Festsetzungen DIN-Vorschriften (Deutsches Institut für Normung e.V.) bzw. 
Regelwerke angegeben werden, können diese dort ebenfalls von jedermann eingesehen werden.  
Nach § 215 Abs. 1 BauGB sind 
 
1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 
2. eine Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 
Flächennutzungsplanes unter der Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 und 
3. Mängel des Abwägungsprozesses nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB sowie 
4. Mängel nach § 214 Abs. 2a BauGB 
 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes bei der 
Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein (Bereich Stadtplanung, Rathausplatz 20 in 67059 Ludwigshafen 
am Rhein) schriftlich geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
darzulegen. Entschädigungsberechtigte können gemäß § 44 Abs. 3 BauGB Entschädigung verlangen, wenn 
die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. 
 
Die Fälligkeit des Anspruchs ist dadurch herbeizuführen, dass die Leistung der Entschädigung bei der 
Stadtverwaltung Ludwigshafen (Bereich Stadtplanung, Rathausplatz 20 in 67059 Ludwigshafen am Rhein) 
schriftlich beantragt wird. Der Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die o.g. Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruches herbeigeführt wird (§ 44 Abs. 4 BauGB). 
 
Eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung (GemO) ist nach § 24 Abs. 6 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach dieser öffentlichen Bekanntmachung 
schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, 
gegenüber der Stadtverwaltung (Bereich Stadtplanung, Rathausplatz 20, 67059 Ludwigshafen) geltend 
gemacht wird. Hat jemand die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften nach § 24 Abs. 6 S. 2 Nr. 2 
GemO geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist jeder diese Verletzung geltend machen. 
 
Die Gemeinde hat von der  Möglichkeit des § 13a BauGB Gebrauch gemacht und den Bebauungsplan im 
beschleunigten Verfahren aufgestellt. 
 
Ludwigshafen am Rhein, den 23.10.2019 
Stadtverwaltung 
 
gez. 
Klaus Dillinger 
Beigeordneter 
  



Geltungsbereich: 
 

 
 
 
 

Bebauungsplan wird rechtskräftig; 
Bebauungsplan Nr. 666 „Bürohaus Wredestraße“; 

Stadtteil: Mitte 
 
Der Stadtrat der Stadt Ludwigshafen am Rhein hat in seiner Sitzung am 23.09.2019 den Bebauungsplan Nr. 
666 „Bürohaus Wredestraße“ gemäß § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) als Satzung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt in der Gemarkung Ludwigshafen und umfasst eine Fläche 
von rund 0,3 ha. Er ergibt sich auch aus dem beigefügten Lageplan. Es handelt sich hierbei um bereits 
vollständig erschlossene Grundstücksflächen, welche sich im Eigentum der Vorhabenträgerin befinden 
(Grundstücke mit den Flurstück-Nrn. 585/3 und 585/1 in der Gemarkung Ludwigshafen) sowie um eine 
Teilfläche des Flurstücks 602/3, welches noch im Eigentum der Stadt Ludwigshafen ist, jedoch an die 
Vorhabenträgerin veräußert werden soll. 
 
Der Bebauungsplan wird durch diese amtliche Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Verbindung 
mit § 88 Abs. 6 Landesbauordnung rechtsverbindlich. Er kann zusammen mit der Begründung während der 
Dienststunden bei der Stadtplanung, Rathaus, Rathausplatz 20, 3.OG, Raum 301, von jedem eingesehen  
 



werden. Sofern in den textlichen Festsetzungen DIN-Vorschriften (Deutsches Institut für Normung e.V.) bzw. 
Regelwerke angegeben werden, können diese dort ebenfalls von jedermann eingesehen werden. 
 
Nach § 215 Abs. 1 BauGB sind 
 
1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften, 
2. eine Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 

Flächennutzungsplanes unter der Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 und 
3. Mängel des Abwägungsprozesses nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB sowie 
4. Mängel nach § 214 Abs. 2a BauGB 
 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes bei der 
Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein (Bereich Stadtplanung, Rathausplatz 20 in 67059 Ludwigshafen 
am Rhein) schriftlich geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
darzulegen. Entschädigungsberechtigte können gemäß § 44 Abs. 3 BauGB Entschädigung verlangen, wenn 
die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. 
 
Die Fälligkeit des Anspruchs ist dadurch herbeizuführen, dass die Leistung der Entschädigung bei der 
Stadtverwaltung Ludwigshafen (Bereich Stadtplanung, Rathausplatz 20 in 67059 Ludwigshafen am Rhein) 
schriftlich beantragt wird. Der Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die o.g. Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruches herbeigeführt wird (§ 44 Abs. 4 BauGB). 
 
Eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung (GemO) ist nach § 24 Abs. 6 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach dieser öffentlichen Bekanntmachung 
schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, 
gegenüber der Stadtverwaltung (Bereich Stadtplanung, Rathausplatz 20, 67059 Ludwigshafen) geltend 
gemacht wird. Hat jemand die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften nach § 24 Abs. 6 S. 2 Nr. 2 
GemO geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist jeder diese Verletzung geltend machen. 
 
Die Gemeinde hat von der Möglichkeit des § 13a BauGB Gebrauch gemacht und den Bebauungsplan im 
beschleunigten Verfahren aufgestellt. 
 
Ludwigshafen am Rhein, den 23.10.2019 
Stadtverwaltung 
 
gez. 
Klaus Dillinger 
Beigeordneter 
  



Geltungsbereich: 
 

 
 
 
 

Bebauungsplan wird rechtskräftig; 
Bebauungsplan Nr. 669 „Schloßgasse“; 

Stadtteil: Oggersheim 
 
Der Stadtrat der Stadt Ludwigshafen am Rhein hat in seiner Sitzung am 23.09.2019 den Bebauungsplan Nr. 
669 „Schloßgasse“ gemäß § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) als Satzung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 669 „Schloßgasse“ liegt in der Gemarkung Oggersheim und 
umfasst eine Fläche von rund 6 ha. Er ergibt sich auch aus beigefügtem Lageplan und wird begrenzt: 
 
im Norden: durch das Flurstück Nr. 432/2 der Gemarkung Oggersheim, 
im Osten: durch die Prälat-Caire-Straße, 
im Süden: durch die Flurstücke Nr. 391/1, 395/1, 410/5, 410/3, 410/2 und 411/2 der 

Gemarkung Oggersheim, erschlossen von der Orangeriestraße sowie 
im Westen: durch die Schloss-Schule, die Schloßgasse und das Flurstück Nr. 97/3 der 

Gemarkung Oggersheim. 
 
Der Bebauungsplan wird durch diese amtliche Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Verbindung 
mit § 88 Abs. 6 Landesbauordnung rechtsverbindlich. Er kann zusammen mit der Begründung während der 
Dienststunden bei der Stadtplanung, Rathaus, Rathausplatz 20, 3.OG, Raum 301, von jedem eingesehen 
werden. Sofern in den textlichen Festsetzungen DIN-Vorschriften (Deutsches Institut für Normung e.V.) bzw. 
Regelwerke angegeben werden, können diese dort ebenfalls von jedermann eingesehen werden. 
  



Nach § 215 Abs. 1 BauGB sind 
 
1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften, 
2. eine Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 

Flächennutzungsplanes unter der Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 und 
3. Mängel des Abwägungsprozesses nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB sowie 
4. Mängel nach § 214 Abs. 2a BauGB 
 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes bei der 
Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein (Bereich Stadtplanung, Rathausplatz 20 in 67059 Ludwigshafen 
am Rhein) schriftlich geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
darzulegen. Entschädigungsberechtigte können gemäß § 44 Abs. 3 BauGB Entschädigung verlangen, wenn 
die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. 
 
Die Fälligkeit des Anspruchs ist dadurch herbeizuführen, dass die Leistung der Entschädigung bei der 
Stadtverwaltung Ludwigshafen (Bereich Stadtplanung, Rathausplatz 20 in 67059 Ludwigshafen am Rhein) 
schriftlich beantragt wird. Der Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die o.g. Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruches herbeigeführt wird (§ 44 Abs. 4 BauGB). 
 
Eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung (GemO) ist nach § 24 Abs. 6 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach dieser öffentlichen Bekanntmachung 
schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, 
gegenüber der Stadtverwaltung (Bereich Stadtplanung, Rathausplatz 20, 67059 Ludwigshafen) geltend 
gemacht wird. Hat jemand die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften nach § 24 Abs. 6 S. 2 Nr. 2 
GemO geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist jeder diese Verletzung geltend machen. 
 
Die Gemeinde hat von der Möglichkeit des § 13a BauGB Gebrauch gemacht und den Bebauungsplan im 
beschleunigten Verfahren aufgestellt. 
 
Ludwigshafen am Rhein, den 23.10.2019 
Stadtverwaltung 
 
gez. 
Klaus Dillinger 
Beigeordneter 
  



Geltungsbereich: 
 

 

 
 
 
Ausschreibungen der Stadt Ludwigshafen 
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Ludwigshafen finden Sie ab sofort unter 
www.auftragsboerse.de. 
Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen! 
Es ist Ziel der Stadt Ludwigshafen die Umsetzung der elektronischen Vergabe weiter zu stärken. 
Um die Vergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu 
gestalten, hat sich die Stadt Ludwigshafen der neuen und optimierten E-Vergabeplattform der 
Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen. 


